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Anlage 1 zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

	
	
	
	
	
	
	
Übersicht zur frühzeitigen Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange,  
 
 
 

 angeforderte Stellungnahmen 
zum Vorentwurf 

abgegebene Stellungnahmen 
zum Vorentwurf 

Behörden und Träger öffentlicher 
Belange  10 9 

 
 
Von den abgegebenen 9 Stellungnahmen enthielten 3 Stellungnahmen Hinweise und Anregungen, die 
alle berücksichtigt wurden. Bedenken wurden in keiner Stellungnahme geäußert 
 
Abwägung der Anregungen und Hinweise auf den Querblättern von Seite 3 bis 7 
 
Durch die Berücksichtigung der Anregungen und Hinweise aus den Stellungnahmen ergeben sich 
Änderungen/Ergänzungen an Planzeichnung und Begründung: siehe Seite 8 

 
  



Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen, 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1, Gewerbe-, Misch- und Wohngebiete Steinbecker Eck  in Elmenhorst,   
Übersicht TöB-Beteiligung zum Vorentwurf 

2 
 Keine Stellungnahme abgegeben  Stellungnahme mit Zustimmung 
 Stellungnahme mit Anregungen, die teilweise  berücksichtigt wurden  Stellungnahmen mit Anregungen, die nicht berücksichtigt wurden 
 Stellungnahme mit Anregungen, die alle berücksichtigt wurden   

 

 

Nr. Behörde Anschrift Antwort vom Bemerkung 

1 Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 

Am Wall 3-5 
18273 Güstrow 

30.10.2017 

Hinweis auf § 13a der neuen BauNVO 
(Zulässigkeit von Ferienwohnungen); 
Hinweis auf Schallschutz bei veränderter 
Baugrenze; 
nähere Erläuterung zu unzulässigen 
Grundstückszufahrten in Begründung 
erforderlich 

1a Untere Straßenverkehrsbehörde 09.11.2017 Zustimmung zur neuen VF nur bei 
Aufrüstung der LSA 

1b Untere Naturschutzbehörde 27.11.2017 Hinweis zu Ausgleichsmaßnahmen 
aufnehmen 

2 Amt für Raumordnung  und Landesplanung Erich-Schlesinger-Str. 35 
18059 Rostock 16.10.2017 keine Bedenken 

3 Straßenbauamt Stralsund Greifswalder Chaussee 63b 
18439 Stralsund 06.10.2017 keine Bedenken 

4 
e.dis Netz GmbH 
Regionalbereich Mecklenburg- 
Vorpommern  

Am Stellwerk 12 
18233 Neubukow 20.10.2017 keine Bedenken (Lageplan beigefügt) 

5 HanseWerk AG Jägersteg 2 
18233 Neubukow 02.10.2017 keine Anlagen vorhanden 

6 Stadtwerke Rostock AG PF 15 11 33, 18063 Rostock 09.11.2017 keine Bedenken, Hinweis zum Bestandsplan 

7 EURAWASSER Nord 
GmbH Carl-Hopp-Str. 1,18069 Rostock 24.10.2017 keine Bedenken, Hinweise zur Lage von 

Leitungen 

8 Warnow-Wasser und Abwasserverband 
(WWAV) Carl-Hopp-Str. 1,18069 Rostock 26.10.2017 keine Bedenken 

9 Wasser- und Bodenverband  
"Untere Warnow-Küste" 

Alt Bartelsdorfer Str. 18a 
18146 Rostock   

10 Wasser- und Bodenverband 
"Hellbach - Conventer Niederung" 

Wismarsche Straße 51 
18236 Kröpelin 29.10.2017 keine Zuständigkeit 
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Gemeinde  
Elmenhorst/Lichtenhagen 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet „Steinbecker Eck“ 
in Elmenhorst 

Abwägung zum Vorentwurf 
Reg.-Nr.1  

LRO  
Amt für Kreisentwicklung 

Stellungnahme: 

 

Abwägungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme und nimmt folgendermaßen 
Stellung: 
 
(siehe folgende Seiten) 
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Gemeinde  
Elmenhorst/Lichtenhagen 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet „Steinbecker Eck“ 
in Elmenhorst 

Abwägung zum Vorentwurf 
Reg.-Nr.1  

LRO  
Amt für Kreisentwicklung 

Stellungnahme: 

 

Abwägungsergebnis: 
 
zu 4.: 
Die Gemeinde hat mit der Festsetzung 1.1 Ferienwohnungen in allen Baugebieten 
für unzulässig erklärt. Auch mit der Zuordnung der Ferienwohnungen zu den nicht 
störenden Gewerbebetrieben gemäß § 13a der neuen BauNVO bleiben 
Ferienwohnungen in allen Baugebieten unzulässig (Festsetzung 1.1). Die Gemeinde 
sieht keinen Bedarf, den Änderungsbereich auf den gesamten Plangeltungsbereich 
des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 1 in der Fassung der ersten Änderung 
auszudehnen. 
 
zu 5.: 
Mit der Verschiebung der Baugrenze in Mischgebiet 5 um 3 m in Richtung Osten 
wird dem vorhandenen Gebäudebestand, in erster Linie den vorhanden Carports 
Rechnung getragen. Ein Heranrücken der schutzbedürftigen Nutzung (Wohnen) an 
die Lärmquelle kann weitgehend ausgeschlossen werden, weil die Gebäude bereits 
vorhanden sind. 
 
zu 6.: 
Die Festsetzung 7.1 bezieht sich auf die Baugebiete 13a und 13c. Diese sind nicht 
Bestandteil des Änderungsbereichs der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1. 
 
zu 7.: 
In der Begründung wird ausgeführt, dass die Grundstücke in Mischgebiet 5 vom 
Feldweg erschlossen sind. Die Errichtung von Carports außerhalb der Baugrenze 
war auf der östlichen Seite des Mischgebiets zulässig, aber eine rückwärtige 
Erschließung nicht vorgesehen. Den Eigentümern der Flurstücke 45/24, 45/10, 
45/26 45/20 und 45/19 war kein Fahrrecht auf der bisher festgesetzten 
Grünfläche 1 eingeräumt. Die Gemeinde sieht kein Erfordernis, den Eigentümern 
den Fortbestand der zusätzlichen, rückwärtigen Zufahrten zu gewähren. 
Es wird folgende Festsetzung getroffen: 
textl. FS 5.15   Grundstückszufahrten sind in der Grünfläche Nr. 24 unzulässig.  
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Gemeinde  
Elmenhorst/Lichtenhagen 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet „Steinbecker Eck“ 
in Elmenhorst 

Abwägung zum Vorentwurf 
Reg.-Nr.1  

LRO  
Amt für Kreisentwicklung 

Stellungnahme: 
 
 

 

Abwägungsergebnis: 
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Gemeinde  
Elmenhorst/Lichtenhagen 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet „Steinbecker Eck“ 
in Elmenhorst 

Abwägung zum Vorentwurf 
Reg.-Nr.1a  

LRO  
Amt für Straßenbau und Verkehr 

Stellungnahme: 

 

Abwägungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme und berücksichtigt sie wie folgt: 
 
 
zu 1.: 
Die Gemeinde beabsichtigt, die Anbindung der Umfahrung um den Wohnblock 96-
98 an die L 12 (Hauptstraße) zu einer mit einer Lichtzeichenanlage gesicherten 
Knotenanbindung umzubauen und mit Signalgebern, die mit der vorhandenen 
Lichtzeichenanlage koordiniert werden, auszustatten. Die Schaltung bzw. 
Änderung der Ampelanlage ist durch Fachleute zu prüfen. 
Die Details werden in der Erschließungsplanung geklärt, im Zusammenhang mit 
der technischen Umsetzung wird Kontakt mit den betroffenen 
Straßenbaulastträgern aufgenommen. 
 
 



 
 

7 

Gemeinde  
Elmenhorst/Lichtenhagen 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet „Steinbecker Eck“ 
in Elmenhorst 

Abwägung zum Vorentwurf 
Reg.-Nr.1a  

LRO 
Amt für Straßenbau und Verkehr 

Stellungnahme: 

 

Abwägungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2.: 
in die Begründung wurde der Hinweis aufgenommen, dass die künftigen 
Stellplätze so anzuordnen sind, dass keine Rückwärtsausfahrt auf die L12 erfolgt 
und die Sichtbeziehungen bei Ausfahrt durch die Neuordnung auf dem 
Grundstück nicht beeinträchtigt werden. 
Mit dem Bauantrag ist der Lageplan zur Prüfung einzureichen. 
 
zu 3.: 
Die Sichtdreiecke wurden geprüft und entsprechend der erforderlichen Anfahrsicht 
dargestellt. An der Einmündung der Verkehrsfläche 2 in die Gewerbeallee liegen 
sowohl die Grünfläche als auch der öffentliche Parkplatz außerhalb der 
Sichtdreiecke. 
 
zu 4.: 
Die Untere Straßenverkehrsbehörde wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
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Übersicht zu Änderungen und Ergänzungen in Planzeichnung und Begründung  
 
 
 
 
 
 
 
Planzeichnung 
 

• Baugebietsfläche südlich der Verkehrsfläche 2 entfällt und wird Teil der Grünfläche Nr.1 
• neue Festsetzung: 

5.15   Grundstückszufahrten sind in der Grünfläche Nr. 24 unzulässig.  
• Korrektur der Sichtdreiecke 
• Aufnahme des Hinweises E zum Baumschutz: 

E Gemäß § 18 (1) NatSchAG M-V sind Bäume mit einem Stammumfang von 1 Meter, 
gemessen in 1,30 m Höhe über dem Erdboden, gesetzlich geschützt. Bei 
mehrstämmigen Bäumen gilt die Summe der Stämmlinge in der vorgenannten Höhe. 
Die Untere Naturschutzbehörde kann Ausnahmen vom Verbot der Beeinträchtigung 
bzw. Zerstörung zulassen. Diese Ausnahmeentscheidungen sind mit einer 
Verpflichtung zum Ausgleich verbunden. 

 Der Ausgleich der Ersatzverpflichtung richtet sich nach dem 
Baumschutzkompensationserlass. Danach sind Bäume mit einem Stammumfang bis 
zu 150 cm im Verhältnis 1:1, Bäume mit einem Stammumfang bis zu 250 cm im 
Verhältnis 1:2 und Bäume mit einem Stammumfang über 250 cm im Verhältnis 1:3 
auszugleichen. 

 
 
 
 
 

Begründung 
 

• Aktualisierung der Planungsrechtlichen Grundlagen 
• Übernahme der Hinweise des Amtes für Straßenbau und Verkehr zur Gestaltung des neuen 

Kundenparkplatzes auf dem Flurstück 261 
• Ausführungen zum Belang des Schallschutzes in Baugebiet 5 
• Erläuterung, zum Umgang mit den Zufahrten zu den Grundstücken von Baugebiet 5 von der 

neuen Verkehrsfläche 2  
• Erklärung, dass die Einmündung der Umfahrung des Wohnblocks in die Hauptstraße mit einer 

Lichtzeichenanlage gesichert werden soll 
• Anpassung der Flächenkorrektur 

 


